
                                                                      

Berufskolleg Kreis Höxter – Schulort Höxter 

37671 Höxter, Im Flor 35, Tel. 05271 - 97250 

 

Einschlägiges Betriebspraktikum gemäß des Bildungsplans Höhere Berufsfachschule, 

APO-BK_ Anlage C 3 - Bereich Wirtschaft und Verwaltung 

- Fachoberschule _Wirtschaft und Verwaltung 

 

LEITFADEN FÜR DAS EINJÄHRIGE GELENKTE (einschlägige) Praktikum 

 

Im Praktikum ergänzen die Schule (theoretische Ausbildung) und die Praktikumsstelle 

(praktische Ausbildung) sich miteinander, wobei die Schule das leitende und 

weisende Organ darstellt: 

 

Das Praktikum ist fachrichtungsbezogen, wird nach schulrechtlichen Vorgaben des 

Landes NRW gelenkt, kontrolliert und durchgeführt. 

 

Es wird ausschließlich in der Klasse 11 absolviert. 

 

Es ist unabhängig vom Alter für alle Schülerinnen und Schüler das JArbSchuG in 

Verbindung mit der Praktikumsausbildungsordnung NRW. 

 

Urlaub darf nur in den allgemeinen Schulferien genommen werden. Bewegliche 

Ferientage sind grundsätzlich schul- und praktikumsfrei. 

 

Die wöchentliche Arbeitszeit ist unter § 2 des Praktikumsvertrags festgelegt. Der 

mögliche Zeitraum für den täglichen Einsatz ist von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr.  

 

Überstunden und Wochenendeinsätze sind ausgeschlossen, d.h. an Samstagen und 

Sonn- wie Feiertagen ist ein Einsatz im Praktikum im Rahmen der Fachoberschule 

grundsätzlich nicht gestattet (vgl. JArbSchG) § 15-18) 

 

Ausfallzeiten in Folge von Krankheit und sonstige nicht zu vertretende Fehlzeiten 

können auf das Praktikum nur angerechnet werden, soweit die fachpraktische 

Ausbildung dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt wird. 

 

Die Versetzung in die Klasse 12 ist nur möglich, wenn das gelenkte Praktikum in der 

Klasse 11 erfolgreich absolviert worden ist.  

Es besteht aber auch die Möglichkeit, wenn das Praktikum nicht erfolgreich 

absolviert wurde (z.B. durch nicht ausreichende Versetzungsleistungen), die Klasse 11 

und das Praktikum einmalig zu wiederholen, sofern von Seiten des Berufskollegs Kreis 

Höxter eine positive Prognose für ein Wiederholungsjahr besteht. Dabei sind sowohl 

der Schulteil als auch ein Praktikum in einem neuen Betrieb zu wiederholen. 

 

Es ist vorrangig eine schülerindividuelle Aufgabe, einen geeigneten Praktikumsplatz 

zu finden. 

 

Eine Bewerbung/Bewerbungen um einen Praktikumsplatz sollte/n noch vor den 

Weihnachtsferien geschrieben werden. In der Regel werden viele Praktikumsplätze 

frühzeitig vergeben.  

 

 

 

 

 



                                                                      

 

Worauf unbedingt geachtet werden muss: 

 

- Das Praktikum ist eine freiwillige Leistung der Praktikumsstelle. 

- Jedes Praktikumsunternehmen hat in der Regel eine Hausordnung. Informieren Sie 

sich und halten Sie diese ein. 

- Seien Sie pünktlich. d.h. rechtzeitig vor offiziellem Arbeitsbeginn im 

Praktikumsunternehmen. Pünktlichkeit ist das Erste, worauf Arbeitgeber schauen. 

- Beachten Sie die Vorschriften zur Unfallverhütung. Sollte doch etwas geschehen, 

bitte der Schule umgehend Bescheid geben, damit die Schule den 

Unfallversicherungsträger für die Kostenübernahme informieren kann. 

- Achten Sie auf das Eigentum des Praktikumsunternehmen und behandeln sie es 

pfleglich. 

- In manchen Praktikumsbereichen ist es wichtig, in entsprechender Kleidung zu 

erscheinen. 

- Bei Krankheit an Praktikumstagen müssen sich telefonisch vor Arbeitsbeginn 

entschuldigen. Erkundigen Sie sich rechtzeitig, in welchen Fällen eine ärztliche 

Krankmeldung vorliegen muss (spätestens ab dem 3. Fehltag). 

- Für die Haftung einer Praktikantin bzw. einen Praktikanten für einen von 

dieser/diesem verursachten Schaden gilt der innerbetriebliche Schadensausgleich. 

- In jeder Praktikumsstelle gibt es Dinge, die geheim gehalten werden müssen. Sollten 

Sie so etwas erfahren, müssen Sie verschwiegen sein. 

 

Falls Sie vor oder während des Praktikums Fragen oder Probleme haben, können Sie 

sich gerne am mich wenden: 

 

Ursula Simon 
Bildungsgangleitung Höhere Handelsschule 

Bildungsgangleitung Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung 

simon@bkhx.de 

 

Die Entscheidung über den Erwerb der Fachhochschulreife trifft die Schule. Das 

Praktikum ist erfolgreich abgeschlossen, wenn erkannt werden kann, dass die für den 

Bildungsgang erforderlichen praxisbezogenen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben 

worden sind. 

Die Schule berücksichtigt sowohl die Bewertungen der vier Praktikumsberichte als 

auch die Angaben über die Anzahl der Fehltage und den Inhalt/Umfang der 

fachpraktischen Praktikumstätigkeiten. 

 

Höxter, November 2023 
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